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Möglichkeiten und Erklärungen zur Rechtswahrung

SGG SozialGerichtsGesetz

VwGO VerwaltungsGerichtsOrdnung

VwVfg VerwaltungsVerfahrensGesetz

SGB X Sozialgesetzbuch 10 – Sozialverwaltungsverfahren und Sozialdatenschutz

§ 86b SGG (Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 21. März 2007)

- Einstweilige Anordnung -

(1) Das Gericht der Hauptsache kann auf Antrag in den Fällen, in denen Widerspruch oder 

Anfechtungsklage aufschiebende Wirkung haben, die sofortige Vollziehung ganz oder 

teilweise anordnen, in den Fällen, in denen Widerspruch oder Anfechtungsklage keine 

aufschiebende Wirkung haben, die aufschiebende Wirkung ganz oder teilweise anordnen, 

in den Fällen des § 86a Abs. 3 die sofortige Vollziehung ganz oder teilweise 

wiederherstellen. 

(2) Ist der Verwaltungsakt im Zeitpunkt der Entscheidung schon vollzogen oder befolgt worden, 

kann das Gericht die Aufhebung der Vollziehung anordnen. 

Die Wiederherstellung der aufschiebenden Wirkung oder die Anordnung der sofortigen 

Vollziehung kann mit Auflagen versehen oder befristet werden. 

Das Gericht der Hauptsache kann auf Antrag die Maßnahmen jederzeit ändern oder 

aufheben.

Soweit ein Fall des Absatzes 1 nicht vorliegt, kann das Gericht der Hauptsache auf Antrag 

eine einstweilige Anordnung in Bezug auf den Streitgegenstand treffen, wenn die Gefahr 

besteht, dass durch eine Veränderung des bestehenden Zustands die Verwirklichung eines 

Rechts des Antragstellers vereitelt oder wesentlich erschwert werden könnte. 

Einstweilige Anordnungen sind auch zur Regelung eines vorläufigen Zustands in Bezug auf 

ein streitiges Rechtsverhältnis zulässig, wenn eine solche Regelung zur Abwendung 

wesentlicher Nachteile nötig erscheint. 

Das Gericht der Hauptsache ist das Gericht des ersten Rechtszugs und, wenn die 

Hauptsache im Berufungsverfahren anhängig ist, das Berufungsgericht. Die §§ 920, 921, 

923, 926, 928 bis 932, 938, 939 und 945 der Zivilprozessordnung gelten entsprechend.

(3) Die Anträge nach den Absätzen 1 und 2 sind schon vor Klageerhebung zulässig.

(4) Das Gericht entscheidet durch Beschluss.

§ 75 VwGO

- Untätigkeitsklage -

(1) Ist über einen Widerspruch oder über einen Antrag auf Vornahme eines Verwaltungsakts 

ohne zureichenden Grund in angemessener Frist sachlich nicht entschieden worden, so ist 

die Klage abweichend von § 68 zulässig. 

(2) Die Klage kann nicht vor Ablauf von drei Monaten seit der Einlegung des Widerspruchs 

oder seit dem Antrag auf Vornahme des Verwaltungsakts erhoben werden, außer wenn 
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wegen besonderer Umstände des Falles eine kürzere Frist geboten ist. 

(3) Liegt ein zureichender Grund dafür vor, daß über den Widerspruch noch nicht entschieden 

oder der beantragte Verwaltungsakt noch nicht erlassen ist, so setzt das Gericht das 

Verfahren bis zum Ablauf einer von ihm bestimmten Frist, die verlängert werden kann, aus. 

(4) Wird dem Widerspruch innerhalb der vom Gericht gesetzten Frist stattgegeben oder der 

Verwaltungsakt innerhalb dieser Frist erlassen, so ist die Hauptsache für erledigt zu 

erklären.

§ 29 VwVfG

- Akteneinsicht durch Beteiligte -

(1) Die Behörde hat den Beteiligten Einsicht in die das Verfahren betreffenden Akten zu 

gestatten, soweit deren Kenntnis zur Geltendmachung oder Verteidigung ihrer rechtlichen 

Interessen erforderlich ist. Satz 1 gilt bis zum Abschluss des Verwaltungsverfahrens nicht 

für Entwürfe zu Entscheidungen sowie die Arbeiten zu ihrer unmittelbaren Vorbereitung. 

Soweit nach den §§ 17 und 18 eine Vertretung stattfindet, haben nur die Vertreter Anspruch 

auf Akteneinsicht.

(2) Die Behörde ist zur Gestattung der Akteneinsicht nicht verpflichtet, soweit durch sie die 

ordnungsgemäße Erfüllung der Aufgaben der Behörde beeinträchtigt, das Bekanntwerden 

des Inhalts der Akten dem Wohle des Bundes oder eines Landes Nachteile bereiten würde 

oder soweit die Vorgänge nach einem Gesetz oder ihrem Wesen nach, namentlich wegen 

der berechtigten Interessen der Beteiligten oder dritter Personen, geheim gehalten werden 

müssen.

(3) Die Akteneinsicht erfolgt bei der Behörde, die die Akten führt. Im Einzelfall kann die Einsicht 

auch bei einer anderen Behörde oder bei einer diplomatischen oder berufskonsularischen 

Vertretung der Bundesrepublik Deutschland im Ausland erfolgen; weitere Ausnahmen kann 

die Behörde, die die Akten führt, gestatten.

§ 28 VwVfG

- Anhörung Beteiligter -

(1) Bevor ein Verwaltungsakt erlassen wird, der in Rechte eines Beteiligten eingreift, ist diesem 

Gelegenheit zu geben, sich zu den für die Entscheidung erheblichen Tatsachen zu äußern.

(2) Von der Anhörung kann abgesehen werden, wenn sie nach den Umständen des 

Einzelfalles nicht geboten ist, insbesondere wenn 

1.

eine sofortige Entscheidung wegen Gefahr im Verzug oder im öffentlichen 

Interesse notwendig erscheint;

2.

durch die Anhörung die Einhaltung einer für die Entscheidung maßgeblichen 

Frist in Frage gestellt würde;
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3.

von den tatsächlichen Angaben eines Beteiligten, die dieser in einem Antrag 

oder einer Erklärung gemacht hat, nicht zu seinen Ungunsten abgewichen 

werden soll;

4.

die Behörde eine Allgemeinverfügung oder gleichartige Verwaltungsakte in 

größerer Zahl oder Verwaltungsakte mit Hilfe automatischer Einrichtungen 

erlassen will;

5.

Maßnahmen in der Verwaltungsvollstreckung getroffen werden sollen.

(3) Eine Anhörung unterbleibt, wenn ihr ein zwingendes öffentliches Interesse entgegensteht.

§ 13 SGB X

- Bevollmächtigte und Beistände –

(1) Ein Beteiligter kann sich durch einen Bevollmächtigten vertreten lassen. Die Vollmacht 

ermächtigt zu allen das Verwaltungsverfahren betreffenden Verfahrenshandlungen, sofern 

sich aus ihrem Inhalt nicht etwas anderes ergibt. Der Bevollmächtigte hat auf Verlangen 

seine Vollmacht schriftlich nachzuweisen. Ein Widerruf der Vollmacht wird der Behörde 

gegenüber erst wirksam, wenn er ihr zugeht.

(2) Die Vollmacht wird weder durch den Tod des Vollmachtgebers noch durch eine

Veränderung in seiner Handlungsfähigkeit oder seiner gesetzlichen Vertretung aufgehoben; 

der Bevollmächtigte hat jedoch, wenn er für den Rechtsnachfolger im Verwaltungsverfahren 

auftritt, dessen Vollmacht auf Verlangen schriftlich beizubringen.

(3) Ist für das Verfahren ein Bevollmächtigter bestellt, muss sich die Behörde an ihn wenden. 

Sie kann sich an den Beteiligten selbst wenden, soweit er zur Mitwirkung verpflichtet ist. 

Wendet sich die Behörde an den Beteiligten, muss der Bevollmächtigte verständigt werden. 

Vorschriften über die Zustellung an Bevollmächtigte bleiben unberührt.

(4) Ein Beteiligter kann zu Verhandlungen und Besprechungen mit einem Beistand erscheinen. 

Das von dem Beistand Vorgetragene gilt als von dem Beteiligten vorgebracht, soweit dieser 

nicht unverzüglich widerspricht.

(5) Bevollmächtigte und Beistände sind zurückzuweisen, wenn sie geschäftsmäßig fremde

Rechtsangelegenheiten besorgen, ohne dazu befugt zu sein. Befugt im Sinne des Satzes 1

sind auch die in § 73 Abs. 6 Satz 3 des Sozialgerichtsgesetzes bezeichneten Personen,

sofern sie kraft Satzung oder Vollmacht zur Vertretung im Verwaltungsverfahren ermächtigt 

sind.

(6) Bevollmächtigte und Beistände können vom Vortrag zurückgewiesen werden, wenn sie

hierzu ungeeignet sind; vom mündlichen Vortrag können sie nur zurückgewiesen werden,

wenn sie zum sachgemäßen Vortrag nicht fähig sind. Nicht zurückgewiesen werden können

Personen, die zur geschäftsmäßigen Besorgung fremder Rechtsangelegenheiten befugt 

sind.

(7) Die Zurückweisung nach den Absätzen 5 und 6 ist auch dem Beteiligten, dessen

Bevollmäch-tigter oder Beistand zurückgewiesen wird, schriftlich mitzuteilen.

Verfahrenshandlungen des zurückgewiesenen Bevollmächtigten oder Beistandes, die 

dieser nach der Zurückweisung vornimmt, sind unwirksam.
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§ 26 SGB X

- Fristen und Termine –

(1) Für die Berechnung von Fristen und für die Bestimmung von Terminen gelten die §§ 187 bis 

193 des Bürgerlichen Gesetzbuches entsprechend, soweit nicht durch die Absätze 2 bis 5 

etwas anderes bestimmt ist.

(2) Der Lauf einer Frist, die von einer Behörde gesetzt wird, beginnt mit dem Tag, der auf die 

Bekanntgabe der Frist folgt, außer wenn dem Betroffenen etwas anderes mitgeteilt wird. (a)

(3) Fällt das Ende einer Frist auf einen Sonntag, einen gesetzlichen Feiertag oder einen 

Sonnabend, endet die Frist mit dem Ablauf des nächstfolgenden Werktages. Dies gilt nicht, 

wenn dem Betroffenen unter Hinweis auf diese Vorschrift ein bestimmter Tag als Ende der 

Frist mitgeteilt worden ist.

(4) Hat eine Behörde Leistungen nur für einen bestimmten Zeitraum zu erbringen, endet dieser 

Zeitraum auch dann mit dem Ablauf seines letzten Tages, wenn dieser auf einen Sonntag, 

einen gesetzlichen Feiertag oder einen Sonnabend fällt.

(5) Der von einer Behörde gesetzte Termin ist auch dann einzuhalten, wenn er auf einen

Sonntag, gesetzlichen Feiertag oder Sonnabend fällt.

(6) Ist eine Frist nach Stunden bestimmt, werden Sonntage, gesetzliche Feiertage oder

Sonnabende mitgerechnet.

(7) Fristen, die von einer Behörde gesetzt sind, können verlängert werden. Sind solche Fristen 

bereits abgelaufen, können sie rückwirkend verlängert werden, insbesondere wenn es 

unbillig wäre, die durch den Fristablauf eingetretenen Rechtsfolgen bestehen zu lassen. Die 

Behörde kann die Verlängerung der Frist nach § 32 mit einer Nebenbestimmung verbinden.

(a) Anmerkung: Die Frist beginnt mit der Bekanntgabe des Bescheides. Entscheidend ist nicht das 

Datum auf dem Schreiben selbst oder der Poststempel. Vielmehr geht es um den Tag, an dem 

Ihnen der Bescheid mit seinem Inhalt bekannt ist. Das ist er Fall,  wenn Sie den Bescheid in den 

Händen haben. Das kann durch eine persönliche Aushändigung in der Behörde selbst oder durch 

die Entnahme aus Ihrem Briefkasten erfolgen.

Bsp: Datum des Schreibens: 01.01.01, persönlich ausgehändigt 05.01.01, die Frist beginnt am 

05.01.01.

Vermerken Sie in jedem Fall das Eingangsdatum auf dem Schreiben!!

Für Bescheide des Arbeitsamtes und der Arge gilt eine Widerspruchsfrist von 1 Monat. Achten sie 

also insbesondere auf die „Rechtsbehelfsbelehrung“. Ihr Widerspruch muss also mit dem Ablauf 

des letzten Tages bis 24.00 Uhr bei der zuständigen Behörde sein. 

Fehlt eine Rechtsbehelfsbelehrung haben Sie für den Widerspruch 1 Jahr ab der Bekanntgabe des 

Bescheides Zeit.

Wird der Widerspruch mit der Post übersandt, sollte dies per Einschreiben mit Rückschein erfolgen. 

Anhand des von der Behörde unterschriebenen Rückscheins, den Sie nach Zugang erhalten,  

können Sie im Zweifelsfalle den Eingang bei der Behörde beweisen. 

HINWEIS: Einschreibesendungen dauern i.d.R. länger als normale Postsendungen. Kalkulieren Sie 

dies im Hinblick auf die Fristwahrung ein!

Dazu noch der entsprechende Paragraf 37 aus dem SGB X …
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Der § 40 Abs. 1 SGB II legt fest, dass für das Verfahren das SGB X gilt. Nach § 37 Abs. 2 AGB X 

gilt ein schriftlicher Verwaltungsakt bei Übermittlung durch die Post am dritten Tag nach der 

Aufgabe zur Post als zugegangen.

§ 37 SGB X

- Bekanntgabe des Verwaltungsaktes -

(1) Ein Verwaltungsakt ist demjenigen Beteiligten bekannt zu geben, für den er bestimmt ist 

oder der von ihm betroffen wird. Ist ein Bevollmächtigter bestellt, kann die Bekanntgabe ihm 

gegenüber vorgenommen werden.

(2) Ein schriftlicher Verwaltungsakt gilt bei der Übermittlung durch die Post im Inland am dritten 

Tage nach der Aufgabe zur Post, ein Verwaltungsakt, der elektronisch übermittelt wird, am 

dritten Tage nach der Absendung als bekannt gegeben. Dies gilt nicht, wenn der

Verwaltungsakt nicht oder zu einem späteren Zeitpunkt zugegangen ist; im Zweifel hat die 

Behörde den Zugang des Verwaltungsaktes und den Zeitpunkt des Zugangs nachzuweisen.

(3) Ein Verwaltungsakt darf öffentlich bekannt gegeben werden, wenn dies durch

Rechtsvorschrift zugelassen ist. Eine Allgemeinverfügung darf auch dann öffentlich

bekanntgegeben werden, wenn eine Bekanntgabe an die Beteiligten untunlich ist.

(4) Die öffentliche Bekanntgabe eines schriftlichen oder elektronischen Verwaltungsaktes wird 

dadurch bewirkt, dass sein verfügender Teil in der jeweils vorgeschriebenen Weise 

entweder ortsüblich oder in der sonst für amtliche Veröffentlichungen vorgeschriebenen Art 

bekannt gemacht wird. In der Bekanntmachung ist anzugeben, wo der Verwaltungsakt und 

seine Begründung eingesehen werden können. Der Verwaltungsakt gilt zwei Wochen nach 

der Bekanntmachung als bekannt gegeben. In einer Allgemeinverfügung kann ein hiervon 

abweichender Tag, jedoch frühestens der auf die Bekanntmachung folgende Tag bestimmt 

werden.

(5) Vorschriften über die Bekanntgabe eines Verwaltungsaktes mittels Zustellung bleiben

unberührt.

§ 44 SGB X

- Rücknahme eines rechtswidrigen nicht begünstigenden Verwaltungsaktes –

(1) Soweit sich im Einzelfall ergibt, dass bei Erlass eines Verwaltungsaktes das Recht unrichtig 

angewandt oder von einem Sachverhalt ausgegangen worden ist, der sich als unrichtig 

erweist, und soweit deshalb Sozialleistungen zu Unrecht nicht erbracht oder Beiträge zu 

Unrecht erhoben worden sind, ist der Verwaltungsakt, auch nachdem er unanfechtbar 

geworden ist, mit Wirkung für die Vergangenheit zurückzunehmen. (b)

Dies gilt nicht, wenn der Verwaltungsakt auf Angaben beruht, die der Betroffene vorsätzlich 

in wesentlicher Beziehung unrichtig oder unvollständig gemacht hat.

(2) Im Übrigen ist ein rechtswidriger nicht begünstigender Verwaltungsakt, auch nachdem er 

unanfechtbar geworden ist, ganz oder teilweise mit Wirkung für die Zukunft

zurückzunehmen. Er kann auch für die Vergangenheit zurückgenommen werden.

(3) Über die Rücknahme entscheidet nach Unanfechtbarkeit des Verwaltungsaktes die

zuständige Behörde; dies gilt auch dann, wenn der zurückzunehmende Verwaltungsakt von

einer anderen Behörde erlassen worden ist.
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(4) Ist ein Verwaltungsakt mit Wirkung für die Vergangenheit zurückgenommen worden,

werden Sozialleistungen nach den Vorschriften der besonderen Teile dieses Gesetzbuches

längstens für einen Zeitraum bis zu vier Jahren vor der Rücknahme erbracht. Dabei wird der 

Zeitpunkt der Rücknahme von Beginn des Jahres an gerechnet, in dem der Verwaltungsakt 

zurückgenommen wird. Erfolgt die Rücknahme auf Antrag, tritt bei der Berechnung des 

Zeitraumes, für den rückwirkend Leistungen zu erbringen sind, anstelle der Rücknahme der 

Antrag.

(b) Anmerkung: Die hier beschriebene Möglichkeit ist insbesondere wichtig, wenn Sie nach Ablauf 

der Widerspruchsfrist Fehler im Bescheid feststellen, bzw. Ihre gemachten Angaben bei der 

Antragstellung nicht vollständig berücksichtigt wurden und der Bescheid nach Ablauf der 

Widerspruchsfrist „bestandskräftig [§ 77 SGG]“ geworden ist. 

Sie stellen einen „Antrag auf Überprüfung des Bescheides vom …..“ nach § 44 SGB X. Stellt sich 

heraus, dass die Behörde zu Ihren Ungunsten gehandelt hat, kann es u.U. zu einer Nachzahlung 

kommen, längsten jedoch für einen Zeitraum von 4 Jahren.


